
Nutzungsordnung für mobile Geräte  

 

Die Schule ist ein Ort des Lernens, der Vorbereitung auf das Berufsleben und der Begegnung. 

In unserem privaten Leben spielen moderne Medien und elektronische Geräte eine immer 

größere Rolle und sie haben ebenfalls Einzug in das Arbeitsleben gehalten. Das BWV Ahaus 

trägt diesen technologischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten Rechnung, indem es die 

in dem Umgang mit diesen Geräten liegenden Chancen nutzen möchte. Gleichwohl soll ein 

Bewusstsein für die mit der Nutzung digitaler Endgeräte verbundenen Risiken geschaffen 

werden.  

Geräte zur Verarbeitung moderner, digitaler Medien haben sich in vielfältiger Form 

entwickelt und sind stetigen Änderungen unterworfen. Die nachfolgenden Ausführungen 

beziehen sich auf alle mobilen, elektronischen Geräte, die in der Lage sind moderne, digitale 

Medien zu verarbeiten. Hierzu zählen vor allem: 

- Smartphones und andere mobile Telefongeräte 

- Smartwatches 

- Tablets 

- Notebooks 

- Convertibles usw. 

Alle Geräte zeichnen sich durch die Fähigkeit zur Verarbeitung digitaler Informationen aus 

und haben in der Regel eine drahtgebundene und/oder drahtlose 

Kommunikationsmöglichkeit zu Dritten. Im Regelfall sind sie netzunabhängig zu betreiben 

und werden im Folgenden als 

mobile Geräte 

bezeichnet. Wir möchten... 

• einen sinnvollen Umgang mit mobilen Geräten fördern, der auf das Berufsleben 

vorbereitet und die Lebenswirklichkeit der Schüler*innen abbildet, aber auch Raum 

lässt für persönliche Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Die persönliche 

Kommunikation steht nach wie vor im Mittelpunkt schulischer Lehr- und 

Lernprozesse. 

• eine ungestörte Lern- und Arbeitsatmosphäre sicherstellen. 

• Mobbing durch Videos, Fotos oder Mitschnitte unterbinden. 

Die folgenden Regeln sind von Schülerinnen und Schülern einzuhalten: 

1. Einsatz im Unterricht  

Alle mobilen Geräte dürfen im Unterricht nur zu schulischen Zwecken verwendet werden; 

die private Nutzung wird ausdrücklich ausgeschlossen! Die Bildungsgänge und 

Fachkonferenzen können Grundsätze zum Einsatz mobiler Geräte im Unterricht treffen.  



Sofern keine Regelung getroffen wurde, verbleiben alle mobilen Geräte für Schüler*innen 

dieser Bildungsgänge während des Unterrichts lautlos in der Tasche, es sei denn, sie werden 

von einer Lehrkraft explizit in den Unterricht integriert.  

Bei wiederholten Verstößen gegen die Regeln und die Ziele dieser Ordnung kann die 

Lehrkraft alle mobilen Geräte aller Schüler*innen einer Lerngruppe zu Beginn der 

Unterrichtsstunde einsammeln oder von den Schüler*innen an vorgegebener Stelle ablegen 

lassen und am Ende des Unterrichts wieder zurückgeben.  

2. Prüfungssituationen  

Vor Klausuren und Klassenarbeiten werden alle mobilen Geräte ausgeschaltet und 

grundsätzlich am Pult abgegeben. Wenn eine/ein Schüler*in dennoch ein mobiles Gerät 

eingeschaltet mit sich führt, gilt dies bereits als Täuschungsversuch.  

3. Zugriff auf die schulische IT-Infrastruktur  

Wird mit mobilen Geräten auf die schulische Infrastruktur zugegriffen, gelten zudem die 

Regeln der EDV-Nutzungsordnung. Ein Zugriff darf dabei ausschließlich über das drahtlose 

Netzwerk (WLAN) erfolgen.  

4. Bild- und Tonaufnahmen 

Bild- und Tonaufnahmen sind zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte auf dem Schulgelände 

grundsätzlich untersagt. Ausnahmen sind ausschließlich im Rahmen eines Schul- oder 

Unterrichtprojektes durch Anweisung einer/eines Lehrer*in und ausdrückliche Zustimmung 

der betroffenen Schüler*innen möglich. 

5. Wegnahme von digitalen Endgeräten 

Wird während des Unterrichts unerlaubt ein mobiles Gerät genutzt, so muss die/der 

Schüler*in es der Lehrkraft nach Aufforderung in ausgeschaltetem Zustand aushändigen. 

Die/der Schüler*in erhält das Gerät im Regelfall nach der Unterrichtsstunde zurück. Bei 

wiederholtem Vergehen wird das Gerät bis zum Ende des Schultags einbehalten und kann im 

Sekretariat abgeholt werden. 

Bei Verdacht auf eine missbräuchliche Nutzung im strafrechtlichen Sinne, beispielsweise 

dem Gebrauch zum Zwecke des Mobbings wird das mobile Gerät zur Klärung des 

Sachverhalts eingezogen.        

Ahaus, 01.04.2019 

 

__________________________________              __________________________________ 

[Vorname der/des Schüler*in]             [Nachname der/des Schüler*in] 

 

 _____________________________________________  

[Ort, Datum, Klasse, Unterschrift der/des Schüler*in]  


